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Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie erhalten heute die Steuerinformationen für den Monat März 2011.

Darlehensverträge zwischen nahen Angehörigen sind in der Praxis ein beliebtes Instrument 
zur Einkommensverlagerung. Damit die Steuergestaltung gelingt, müssen jedoch zahlreiche 
Spielregeln eingehalten werden. Welche das sind, verdeutlicht das Bundesfinanzministeri-
um in einem umfangreichen Schreiben. 

Für Kapitalanleger ist es wichtig zu wissen, dass in 2009 und 2010 steuerfrei vereinnahmte 
Stückzinsen nachzuversteuern sind. Die Kreditinstitute müssen gesonderte Steuerbeschei-
nigungen erstellen, die den Steuerpflichtigen bis zum 30.4.2011 zugeschickt werden. 

Umsatzsteuerzahler müssen beachten, dass der Anwendungsbereich des Reverse-Charge-
Verfahrens, das die Verlagerung der Umsatzsteuerschuld vom leistenden Unternehmer auf 
den Leistungsempfänger regelt, ab 2011 erweitert wurde. Erfreulich ist, dass das Bundes-
finanzministerium für eine praktikable Umsetzung der Neuregelungen sorgt. 

Für Arbeitgeber ist es sicherlich interessant zu wissen, dass die Kosten für den nachträgli-
chen Einbau einer Flüssiggasanlage in ein zur Privatnutzung überlassenes Firmenfahrzeug 
nicht zur Erhöhung der Bemessungsgrundlage für die 1 %-Regelung führen.

Aber auch in anderen Bereichen des Steuerrechts haben sich interessante Neuerungen 
ergeben, die Sie dem Inhaltsverzeichnis entnehmen können.

Mit freundlichen Grüßen

ABG-Partner
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Alle Steuerzahler
 
Darlehen zwischen nahen Angehöri-
gen: Spielregeln beachten

Darlehensverträge zwischen nahen An-
gehörigen sind in der Praxis ein beliebtes 
Instrument zur Einkommensverlagerung. 
Damit die Steuergestaltung gelingt, müssen 
jedoch zahlreiche Spielregeln eingehalten 
werden. Welche das sind, verdeutlicht das 
Bundesfinanzministerium in einem umfang-
reichen Schreiben.
 
Darlehensverträge zwischen nahen An-
gehörigen unterliegen hinsichtlich ihrer 
steuerlichen Wirksamkeit einer besonders 
strengen Prüfung durch die Finanzverwal-
tung. Nach der Abgabenordung sind nahe 
Angehörige z.B. 

�� Verlobte, 
�� Ehegatten, 
�� Verwandte und Verschwägerte in gerader 
Linie (Eltern, Großeltern, Kinder), 

�� Geschwister und
�� Kinder der Geschwister.

Darlehensverträge zwischen nahen An-
gehörigen, insbesondere zwischen Eltern 
(Darlehensnehmer) und Kindern (Darle-
hensgeber) sind eine legitime Möglichkeit, 
um Steuern zu sparen und Zinsen an die 
Kinder statt an die Bank zu zahlen. Die 
Gestaltung macht Sinn, wenn die Zinsen 
bei den Eltern als Betriebsausgaben oder 
Werbungskosten abzugsfähig sind. Das 
Kind muss die Darlehenszinsen zwar als 
Einkünfte aus Kapitalvermögen versteuern. 
Der Sparer-Pauschbetrag (801 EUR) und 
Tarifvorteile führen aber häufig zu erhebli-
chen Steuerersparnissen.

Allgemeine Voraussetzungen für die 
Anerkennung 

Generelle Voraussetzung für die steu-
errechtliche Anerkennung ist, dass der 
Darlehensvertrag zivilrechtlich wirksam 
geschlossen worden ist, anschließend tat-
sächlich wie vereinbart durchgeführt wird 
und in Inhalt und Durchführung einem 
Fremdvergleich standhält. Insoweit beste-
hen also keine Unterschiede zu Arbeits- 
und Mietverträgen zwischen nahen Ange-
hörigen. 

Merke: Bei Verträgen zwischen Eltern und 
minderjährigen Kindern, die keine Arbeits-
verträge sind, ist grundsätzlich ein Ergän-
zungspfleger zu bestellen. 

Besonders wichtig für die Anerkennung ei-
nes Kredits ist seine tatsächliche Durchfüh-
rung. Die Angehörigen müssen dabei eine 
Trennung der Vermögens- und Einkunftsbe-
reiche gewährleisten. Hierzu muss während 
der gesamten Vertragsdauer eine klare Ab-
grenzung von einer Unterhaltsgewährung 
oder einer verschleierten Schenkung der 
Kreditzinsen bestehen.
 
Prüfung des Fremdvergleichs 

Es steht Angehörigen grundsätzlich frei, ihre 
Rechtsverhältnisse untereinander so zu ge-
stalten, dass sie für sie steuerlich möglichst 
günstig sind. Das Vereinbarte muss jedoch 
dem entsprechen, was fremde Dritte übli-
cherweise vereinbaren würden. Vergleichs-
maßstab sind die Vertragsgestaltungen, die 
zwischen Darlehensnehmern und Kreditins-
tituten üblich sind. Das setzt insbesondere 
voraus, dass 

�� eine Vereinbarung über die Laufzeit und 
über die Art und Weise der Rückzahlung 
des Darlehens getroffen worden ist,  

�� die Zinsen zu den Fälligkeitszeitpunkten 
entrichtet werden und 

�� der Rückzahlungsanspruch ausreichend 
besichert ist (z.B. dingliche Absicherung 
durch Hypothek oder Grundschuld). 

Hinweis: Die Rechtsprechung geht grund-
sätzlich davon aus, dass der Rückzahlungs-
anspruch aus einem langfristigen Darlehen 
zwischen nahen Angehörigen ausreichend 
besichert sein muss. Dieses aus dem 
Fremdvergleich abgeleitete generelle Erfor-
dernis wird durch einen konkreten Fremd-
vergleich im jeweiligen Einzelfall überlagert. 

Die Finanzverwaltung stellt in ihrem Sch-
reiben klar, dass ein Darlehensvertrag zwi-
schen volljährigen, voneinander wirtschaft-
lich unabhängigen Angehörigen steuerlich 
anerkannt werden kann, wenn der Vertrag 
zwar nicht in allen Punkten dem Fremdver-
gleich standhält, die Darlehensmittel aus 
Anlass der Herstellung oder Anschaffung 
von Vermögensgegenständen ansonsten 
aber bei einem fremden Dritten hätten 
aufgenommen werden müssen. Bei einem 

Bau- oder Anschaffungsdarlehen ist eine 
steuerliche Anerkennung in diesen Fällen 
somit regelmäßig auch ohne Besicherung 
möglich. 

Hinweis: Wirtschaftlich voneinander unab-
hängige Personen sind solche, die eigene 
ausreichende Einkunftsquellen haben, um 
den eigenen Lebensunterhalt zu bestreiten. 
Wirtschaftlich abhängig (von dem Einkom-
men der unterhaltsverpflichteten Eltern) ist 
hingegen z.B. der volljährige studierende 
Sohn ohne eigene ausreichende Einkunfts-
quellen. 

Zivilrechtliche Unwirksamkeit 

Die Nichtbeachtung zivilrechtlicher Former-
fordernisse führt nicht allein und ausnahms-
los zur steuerlichen Nichtanerkennung des 
Vertrags. Sie ist aber ein besonderes Indiz 
gegen den vertraglichen Bindungswillen. 

Der Gegenbeweis gelingt, wenn die Ver-
tragspartner zeitnah nach dem Auftauchen 
von Zweifeln an der zivilrechtlichen Wirk-
samkeit alle erforderlichen Maßnahmen er-
griffen haben und ihnen die Unwirksamkeit 
nicht anzulasten ist. Dann ist ein zunächst 
formunwirksamer Vertrag zwischen nahen 
Angehörigen ausnahmsweise von vornhe-
rein steuerlich anzuerkennen. 

Kombination von Schenkung und 
Kreditgewährung 

Ist ein Geldgeschenk von der Bedingung 
abhängig, dass der erhaltene Betrag wie-
der in Form eines Darlehens zurückfließen 
muss, wird diese Vereinbarung steuerlich 
nicht anerkannt. Es handelt sich daher 
weder um eine Schenkung noch um eine 
Kreditgewährung. Die Schuldzinsen dürfen 
dann nicht als Betriebsausgaben oder als 
Werbungskosten abgezogen werden. 

Die Finanzverwaltung geht von einer un-
widerlegbaren Vermutung für die Abhän-
gigkeit zwischen Schenkung und Darlehen 
insbesondere in folgenden Fällen aus:
 

�� Die Vereinbarungen von Schenkung und 
Darlehen erfolgen in ein und derselben 
Urkunde.   
�� Es handelt sich um eine Schenkung unter 
der Auflage der Rückgabe als Darlehen.  
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�� Die Schenkung wird unter der aufschie-
benden Bedingung der Rückgabe als 
Darlehen ausgesprochen. 

Eine Abhängigkeit zwischen Schenkung 
und Darlehen ist hingegen nicht allein des-
halb zu vermuten, weil die Vereinbarung von 
Schenkung und Darlehen zwar in mehreren 
Urkunden, aber innerhalb kurzer Zeit erfolgt 
ist. Bei der Beurteilung müssen vielmehr 
die gesamten Umstände des Einzelfalles 
berücksichtigt werden. 

Hinweis: Es sollte darauf geachtet werden, 
dass Schenkung und Darlehen sachlich und 
zeitlich unabhängig voneinander vorgenom-
men werden. Der Schenkende muss end-
gültig, tatsächlich und rechtlich entreichert 
und der Empfänger entsprechend bereichert 
sein. Eine nur vorübergehende oder formale 
Vermögensverschiebung reicht nicht aus 
(BMF-Schreiben vom 23.12.2010, Az. IV C 
6 - S 2144/07/10004). 

Erbschaftsteuer: Anerkennung eines 
formunwirksamen Testaments
 
Die Erbschaftsteuer berücksichtigt grund-
sätzlich nur formwirksame, eigenhändig 
ge- und unterschriebene Testamente. Aus-
nahmsweise kann aber auch ein formun-
wirksames, zum Beispiel ein nur mündlich 
erteiltes Testament der Erbschaftsteuer zu-
grunde gelegt werden. 

Dies setzt nach einer Entscheidung des 
Bundesfinanzhofs voraus, dass
 

�� es wirklich einen entsprechenden Willen 
und eine formunwirksame Verfügung des 
Erblassers gegeben hat, 

�� sich Begünstigte und Belastete an die 
formunwirksame Verfügung halten und 

�� sie diese tatsächlich umsetzen.

Hinweis: Im Urteilsfall wollte die Erblasse-
rin, dass ihre Stieftochter Alleinerbin wer-
den sollte. Sie starb jedoch ohne Testament. 
Von den vier gesetzlichen Erben akzeptier-
ten nur zwei den mehrfach mündlich - zum 
Beispiel bei einer Geburtstagsfeier - ge-
äußerten Willen. Wenn die Erblasserin das 
wirklich gewollt und nachweislich so gesagt 
hat, müssen die zwei Erben, die das beach-
tet und ihre Erbanteile an die Stieftochter 
herausgegeben haben, keine Erbschaft-
steuer zahlen, so der Bundesfinanzhof. Es 

spielt keine Rolle, dass nicht alle gesetzli-
chen Erben den Willen der Erblasserin ak-
zeptiert haben (BFH-Urteil vom 22.9.2010, 
Az. II R 46/09).

Vermieter

Abgrenzung von Anschaffungs- und 
Erhaltungsaufwand 
 
Modernisierungsaufwendungen an ge-
brauchten Immobilien sind als Anschaf-
fungskosten - und damit nicht als sofort 
abziehbare Erhaltungsaufwendungen - zu 
behandeln, wenn der Ausstattungsstandard 
in mindestens drei der vier funktionswe-
sentlichen Bereiche (Heizung, Sanitär, Elek-
troinstallationen und Fenster) angehoben 
wird. 

Bei unterschiedlicher Gebäudenutzung hat 
eine getrennte Qualifizierung der Aufwen-
dungen als Anschaffungskosten oder Er-
haltungsaufwendungen zu erfolgen. Nach 
einem Urteil des Bundesfinanzhofs ist diese 
Beurteilung für jede Nutzungseinheit eines 
Gebäudes, also etwa für Wohn-, Büro- und 
Betriebsräume, getrennt vorzunehmen. Da-
bei kann z.B. die Funktionstüchtigkeit (Be-
triebsbereitschaft) von Geschäftsräumen 
im Erdgeschoss anders zu beurteilen sein 
als bei in den Obergeschossen belegenen 
Büro- und Wohnungseinheiten. 

Hinweis: Nach der gesetzlichen Regelung 
gehören zu den Herstellungskosten eines 
Gebäudes seit 2004 auch Aufwendungen 
für Instandsetzungs- und Modernisierungs-
maßnahmen, die innerhalb von drei Jahren 
nach der Anschaffung des Gebäudes durch-
geführt werden, wenn die Aufwendungen 
15 % der Anschaffungskosten des Ge-
bäudes übersteigen. Konsequenz: Die Auf-
wendungen können nicht sofort, sondern 
lediglich über die Gebäudeabschreibung als 
Werbungskosten angesetzt werden (BFH-
Urteil vom 18.8.2010, Az. X R 30/07). 

Kapitalanleger

Steuerfrei vereinnahmte Stückzinsen 
müssen nachversteuert werden 

Hintergrund 

Stückzinsen stellen aus wirtschaftlicher 
Sicht Zinseinnahmen dar. Bei der Veräu-

ßerung eines festverzinslichen Wertpapiers 
vergütet der Käufer dem Verkäufer zeitan-
teilig die Zinsen, die seit dem letzten Fällig-
keitstermin entstanden sind. 

Der Streit, ob vereinnahmte Stückzinsen 
steuerpflichtig sind, bezieht sich auf die 
Fälle, in denen festverzinsliche Wertpapie-
re vor 2009 angeschafft und außerhalb 
der einjährigen Spekulationsfrist in 2009 
oder 2010 veräußert wurden. Aufgrund ei-
ner gesetzlichen Regelungslücke wurde in 
der Literatur die Meinung vertreten, solche 
Stückzinsen könnten steuerfrei vereinnahmt 
werden. Durch das Jahressteuergesetz 
2010 wurde nun „klargestellt“, dass Stück-
zinsen in jedem Fall steuerpflichtig sind. 

Gesonderte Steuerbescheinigungen 

Da die Kreditinstitute in den vorgenannten 
Fällen in 2009 und 2010 keinen Steuerein-
behalt vorgenommen hatten, sind die Erträ-
ge in der Einkommensteuerveranlagung zu 
berücksichtigen. 

Ein aktuelles Schreiben des Bundesfi-
nanzministeriums regelt, dass die Banken 
gesonderte Steuerbescheinigungen über 
die in 2009 und 2010 steuerfrei verein-
nahmten Stückzinsen erstellen müssen. Die 
Steuerbescheinigungen sind den Steuer-
pflichtigen bis zum 30.4.2011 zuzusenden. 

Das amtliche Muster für die Steuerbeschei-
nigung enthält Hinweise, wie der Steuer-
pflichtige vorzugehen hat: 

�� Wurden die Stückzinsen bereits angege-
ben, bedarf es keiner weiteren Erklärung 
des Steuerpflichtigen. 
�� Sofern noch keine Steuererklärung abge-
geben worden ist, sind die Stückzinsen 
in die Anlage KAP einzutragen. Die Steu-
erbescheinigung ist der Steuererklärung 
beizufügen.
�� Sollte die Veranlagung bereits erfolgt 
sein, muss die Anlage KAP nicht berich-
tigt werden. Es reicht aus, die Steuer-
bescheinigung einzureichen und einen 
formlosen Antrag zu stellen, dass die be-
scheinigten Stückzinsen zu berücksichti-
gen sind. 

 
Hinweis: Zu der Frage, ob das Jahressteu-
ergesetz 2010 wirklich nur klarstellenden 
Charakter hat oder ob es sich vielmehr 



ABG AKTUELL – Monatliche Mandanteninformation: Ausgabe März 2011 Seite 4

um einen rückwirkenden (unzulässigen) 
Steuertatbestand handelt, ist beim Fi-
nanzgericht Münster ein Musterverfah-
ren anhängig. Nach Auskunft der Ober-
finanzdirektion Münster bestehen keine 
Bedenken, Einspruchsverfahren ruhend 
zu stellen, sofern der Einspruch auf das 
anhängige Verfahren gestützt wird (BMF-
Schreiben vom 16.12.2010, Az. IV C 1 - S 
2401/10/10005; Klageverfahren FG Müns-
ter, Az. 2 K 3644/10; OFD Münster vom 
2.2.2011, Kurzinformation Nr. 3/2011).
 
Lebensversicherung: Abschlussge-
bühren sind Anschaffungskosten
 
Die beim Abschluss einer Kapitallebens- 
oder Rentenversicherung gezahlten Ver-
mittlungsgebühren stellen keine Werbungs-
kosten, sondern Anschaffungsnebenkosten 
für den Erwerb einer Kapitalanlage dar. In 
einem aktuellen Beschluss bestätigt der 
Bundesfinanzhof somit die Auffassung der 
Vorinstanz (Finanzgericht Niedersachsen). 

Bei nach 2004 abgeschlossenen Verträgen 
ist der Unterschiedsbetrag zwischen der 
Versicherungsleistung und der Summe der 
auf sie entrichteten Beiträge steuerpflichtig. 
Zu diesen Beiträgen zählen auch die Ver-
mittlungsgebühren. Diese sind im Zeitpunkt 
der Besteuerung der Leistung aus der Le-
bensversicherung von den Leistungen des 
Versicherers abzuziehen und zwar unab-
hängig davon, ob die Vermittlungsgebühr an 
die Versicherung selbst oder aufgrund eines 
gesonderten Vertrages an einen Dritten als 
Versicherungsvermittler entrichtet wird. 

Hinweis 1: Vorgenannte Ausführungen 
sind für Versicherte günstig. Da bei der 
Geldanlage seit 2009 keine Werbungskos-
ten mehr abgezogen werden dürfen, wirken 
sich die Gebühren indirekt über geringere 
steuerpflichtige Kapitaleinnahmen aus, 
wenn die Versicherung fällig oder vorzeitig 
gekündigt wird. 

Hinweis 2: Seit dem 1.1.2005 ist zwischen 
Altverträgen (Versicherungsvertrag wurde 
vor 2005 abgeschlossen) und Neuverträ-
gen (Versicherungsvertrag wurde/wird ab 
2005 abgeschlossen) zu unterscheiden.

Bei Altverträgen gilt eine Steuerbefreiung 
bei: 

�� einer Mindestvertragsdauer von zwölf 
Jahren,  

�� mindestens fünfjähriger laufender Bei-
tragszahlung und 

�� 60 % Mindesttodesfallschutz. 

Erfolgt die Auszahlung bei Neuverträgen 
nach Vollendung des 60. Lebensjahres des 
Steuerpflichtigen und nach Ablauf von zwölf 
Jahren nach Vertragsabschluss, ist nur die 
Hälfte des Unterschiedsbetrages steuer-
pflichtig (BFH-Urteil vom 28.10.2010, Az. 
VIII B 90/10).

Freiberufler und Gewerbetreibende

Betriebsprüfung: Fragebögen sind mit 
Vorsicht zu genießen

Seit geraumer Zeit verschickt die Finanzver-
waltung vor Beginn einer Betriebsprüfung 
Fragebögen, die dem Prüfer zum Prüfungs-
beginn vollständig ausgefüllt vorgelegt wer-
den sollen. Dabei handelt es sich u.a. um 
Fragen zu Erlösstrukturen und Kostenkal-
kulationen, also um betriebswirtschaftliche 
Fragen, die dem Betriebsinhaber nicht im-
mer vollständig bekannt sein dürften. 

Der Steuerberaterverband Westfalen-Lippe 
weist aktuell darauf hin, dass unrichtige 
Antworten steuerliche Auswirkungen haben 
können. Die Ergebnisse rechtfertigen näm-
lich Hinzuschätzungen auf Basis der Anga-
ben des Unternehmers. 

Hinweis: Die Empfehlung des Steuerbera-
terverbands Westfalen-Lippe: Es sollten nur 
Fragen beantwortet werden, bei denen eine 
richtige Antwort gegeben werden kann. 
Fragen, bei denen es um Vermutungen und 
Schätzungen geht, sollten nicht beantwortet 
werden, da die gesetzliche Auskunftspflicht 
nur auf die Mitteilung von Wissen und Tat-
sachen beruht. In geeigneten Fällen kann es 
sich anbieten, Einspruch einzulegen und die 
rechtliche Zulässigkeit überprüfen zu las-
sen. Ein Mustereinspruch kann unter www.
stbv.de (Praxishilfen/Downloads) herun-
tergeladen werden (Steuerberaterverband 
Westfalen-Lippe e.V., Mitteilung in den Ver-
bandsnachrichten (Dezember 2010)). 

Gewerbesteuer: Mehrere Betriebss-
tandorte als einheitlicher Gewerbebe-
trieb 

Betreibt ein Einzelunternehmer in mehreren 
Gemeinden Einzelhandelsgeschäfte, liegt 
ein einheitlicher Gewerbebetrieb vor, wenn 
wesentliche Verwaltungsaufgaben (wie 
die Buchführung) zentralisiert an einem 
Standort durchgeführt werden. Somit kann 
der Gewerbesteuer-Freibetrag in Höhe von 
24.500 EUR nur einmal und nicht für jede 
Filiale gesondert in Anspruch genommen 
werden. Dies hat das Finanzgericht Berlin-
Brandenburg im Fall eines Händlers ent-
schieden, der Wurst-, Back- und Fleisch-
waren in mehreren Orten verkaufte. Ein 
Austausch von Personal oder Maschinen 
zwischen den einzelnen Geschäften erfolg-
te nicht. Auch die Bankkonten, Kassenbü-
cher sowie Gewinn- und Verlustrechnungen 
wurden getrennt geführt. 

Nach dem Gewerbesteuergesetz ist jeder 
Betrieb gesondert zur Gewerbesteuer her-
anzuziehen, auch wenn eine Person meh-
rere selbstständige Geschäfte betreibt. Sie 
bilden aber eine Einheit, sofern sie sachlich, 
insbesondere organisatorisch, wirtschaft-
lich oder finanziell zusammenhängen, wo-
bei diese Kriterien nach den Verhältnissen 
des Einzelfalls unterschiedliches Gewicht 
haben. Bündelt eine Person die Aktivitäten, 
um eine größere Marktwirksamkeit zu errei-
chen, ist eine Wirtschaftseinheit gegeben. 

Hinweis: Für die Selbstständigkeit von 
mehreren Gewerbebetrieben einer natürli-
chen Person gelten andere Regeln als bei 
Personen- und Kapitalgesellschaften. Bei 
einer natürlichen Person führt die Konzen-
tration der wesentlichen Verwaltungsaufga-
ben in einem Betrieb grundsätzlich zu einer 
wirtschaftlichen Verflechtung (FG Berlin-
Brandenburg, Urteil vom 11.3.2010, Az. 13 
K 324/06).

Gesellschafter und Geschäftsführer 
von Kapitalgesellschaften

Umsatztantiemen stellen in der Regel 
verdeckte Gewinnausschüttungen dar

Die Vereinbarung von Umsatztantiemen für 
den Gesellschafter-Geschäftsführer steht 
grundsätzlich dem eigenen Gewinnstreben 
der GmbH entgegen und ist regelmäßig 
als verdeckte Gewinnausschüttung einzu-
stufen, die beim Gesellschafter-Geschäfts-
führer zu Einkünften aus Kapitalvermögen 
führt. 
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Eine umsatzbezogene Zusatzvergütung 
kann aber steuerrechtlich ausnahmsweise 
anzuerkennen sein, wenn die mit der Ver-
gütung angestrebte Leistungssteigerung 
des Begünstigten durch eine Gewinntan-
tieme nicht zu erreichen wäre, so etwa 
in einer ertragsschwachen Aufbauphase 
des Unternehmens (BFH-Beschluss vom 
12.10.2010, Az. I B 70/10). 

Bekanntmachung im elektronischen 
Bundesanzeiger reicht nicht immer 
aus 

Die Bekanntmachung einer GmbH-Auflö-
sung im elektronischen Bundesanzeiger 
erfüllt nicht in jedem Fall die satzungsge-
mäße Bekanntmachungsverpflichtung. So 
entschied das Oberlandesgericht Stuttgart. 

Auch nach der Neufassung des Geset-
zes betreffend die Gesellschaften mit be-
schränkter Haftung (GmbHG) mit Wirkung 
ab 1.4.2005 ersetzt die Bekanntmachung 
im elektronischen Bundesanzeiger nicht 
die Bekanntmachung durch alle anderen 
Medien. Konsequenz: Hat nach dem Gesell-
schaftsvertrag einer GmbH die Bekanntma-
chung zur Auflösung mit Gläubigeraufruf im 
Staatsanzeiger eines Landes zu erfolgen, 
wird diese Verpflichtung nicht durch eine 
Bekanntmachung im elektronischen Bun-
desanzeiger erfüllt. 

Das GmbH-Gesetz beinhaltet lediglich 
eine Klarstellung dahingehend, dass die 
Bekanntmachung im elektronischen Bun-
desanzeiger vorzunehmen ist, wenn die Ge-
sellschaft in ihrer Satzung eine Veröffentli-
chung im Bundesanzeiger vorsieht. 

Hinweis: Es ist also genau darauf zu ach-
ten, welche Publizitätsanforderungen der 
Gesellschaftsvertrag vorschreibt. Darüber 
hinaus sollte die Entscheidung des Oberlan-
desgerichts Stuttgart zum Anlass genom-
men werden, über die Formulierung in der 
Satzung nachzudenken - gegebenenfalls 
bietet sich eine Satzungsänderung an (OLG 
Stuttgart, Beschluss vom 12.11.2010, Az. 
8 W 444/10). 

Umsatzsteuerzahler

Erweiterung des Reverse-Charge-Ver-
fahrens: Praktische Erleichterungen

Durch das Jahressteuergesetz 2010 wur-
de der Anwendungsbereich des Reverse-
Charge-Verfahrens, das die Verlagerung 
der Umsatzsteuerschuld vom leistenden 
Unternehmer auf den Leistungsempfänger 
regelt, ab 2011 u.a. um folgende Punkte 
erweitert:

�� Lieferung von Gegenständen, die in der 
Anlage 3 zum Umsatzsteuergesetz auf-
geführt sind (z.B. Industrieschrott, Altme-
talle und sonstige Abfallstoffe), 

�� bestimmte Lieferungen von Gold, 
�� Reinigung von Gebäuden und Gebäu-
deteilen, wenn der Leistungsempfänger 
selbst nachhaltig Gebäudereinigungsleis-
tungen erbringt.

Mit zwei Schreiben sorgt die Verwaltung 
nun für eine praktikable Umsetzung: 

Reinigen von Gebäuden: Bei dem Kriteri-
um der Nachhaltigkeit gilt eine Grenze von 
10 %. D.h., ein Leistungsempfänger erbringt 
nur dann nachhaltig Gebäudereinigungs-
leistungen, wenn er im vorangegangenen 
Kalenderjahr Gebäudereinigungsleistungen 
erbracht hat, die mehr als 10 % der Sum-
me seiner Umsätze ausgemacht haben. 
Daneben ist davon auszugehen, dass der 
Leistungsempfänger nachhaltig Gebäuder-
einigungsleistungen erbringt, wenn er dem 
leistenden Unternehmer einen im Zeitpunkt 
des Umsatzes gültigen Nachweis nach dem 
Vordruckmuster USt 1 TG vorlegt. 

Nichtbeanstandungsregel: Für Schrott- 
und Abfalllieferungen, Gebäudereinigungs-
leistungen sowie für die Lieferung von Gold 
gilt eine Nichtbeanstandungsregel. Danach 
wird die Anwendung des Reverse-Charge-
Verfahrens nicht beanstandet, wenn sich 
später herausstellt, dass die Vorausset-
zungen hierfür nicht vorgelegen haben. 
Die Nichtbeanstandung ist jedoch davon 
abhängig, dass sich beide Vertragspartner 
über die Anwendung des Reverse-Charge-
Verfahrens einig waren und der Umsatz vom 
Leistungsempfänger in zutreffender Höhe 
versteuert wurde (BMF-Schreiben vom 
4.1.2011, Az. IV D 3 - S 7279/10/10004; 
BMF-Schreiben vom 4.2.2011, Az. IV D 3 - 
S 7279/10/10006). 

Fahrzeugleasing: Umsatzsteuer auf 
Minderwertausgleich nicht einklagbar 

Ergibt sich bei planmäßiger Rückgabe eines 
Leasingfahrzeugs ein Fahrzeugminderwert, 
kann der Leasinggeber vom Leasingnehmer 
für den Ausgleichsanspruch keine Umsatz-
steuer fordern, da kein steuerbarer Leis-
tungsaustausch vorliegt. Diese Auffassung 
vertritt das Oberlandesgericht Stuttgart. 

Das Oberlandesgericht Stuttgart beruft sich 
dabei u.a. auf eine Entscheidung des Bun-
desgerichtshofs, der bei einer vorzeitigen 
Beendigung eines Leasingvertrages durch 
außerordentliche Kündigung hinsichtlich 
des Minderwertausgleichs von einem nicht 
umsatzsteuerbaren Vorgang ausgeht. Eine 
entsprechende Bewertung hält das Ober-
landesgericht Stuttgart auch für die Fälle 
der vertragsgemäßen Beendigung des Lea-
singverhältnisses für erforderlich. 

Für die praktische Abwicklung ist jedoch zu 
beachten, dass die Finanzverwaltung so-
wohl bei planmäßigem Vertragsablauf als 
auch bei vorzeitigem Vertragsabbruch von 
umsatzsteuerpflichtigen Minderwertaus-
gleichszahlungen ausgeht. Eine Sichtweise, 
die mit der Rechtsprechung des Bundesfi-
nanzhofs in Einklang steht. 

Hinweis: Obwohl das Finanzgericht Nie-
dersachsen aktuell entschieden hat, dass 
die Zahlung eines leasingtypischen Minder-
wertausgleichs nach Ablauf eines Leasing-
vertrages nicht der Umsatzsteuer unterliegt, 
wird es in der Praxis (zumindest vorerst) bei 
folgender Problematik bleiben: Der Leasing-
geber muss nach der Meinung der Finanz-
verwaltung Umsatzsteuer abführen, die er 
aber zivilrechtlich vom Vertragspartner kaum 
erfolgreich einfordern kann (OLG Stuttgart, 
Urteil vom 5.10.2010, Az. 6 U 115/10; FG 
Niedersachsen, Urteil vom 2.12.2010, Az. 5 
K 224/09; BMF-Schreiben vom 22.5.2008, 
Az. IV B 8 - S 7100/07/10007; BFH-Urteil 
vom 29.7.2009, Az. V B 156/08). 

Arbeitgeber

Dienstwagen: 0,03 %-Regel greift 
nicht immer

Nutzt der Arbeitnehmer einen Dienstwagen 
nur gelegentlich für die Fahrten von der 
Wohnung zur Arbeit und führt er darüber 
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hinaus kein Fahrtenbuch, ist der geldwerte 
Vorteil nicht mit 0,03 % des Listenpreises 
für jeden Entfernungskilometer pro Monat, 
sondern mit 0,002 % des Listenpreises 
für jeden Entfernungskilometer pro Einzel-
fahrt anzusetzen. In gleich drei Urteilen hat 
der Bundesfinanzhof seine steuergünstige 
Rechtsprechung aus 2008 nun nochmals 
bestätigt. 

Vergleichsrechnung: Bei 10 Fahrten im 
Monat, einer Entfernung zur Arbeit von 30 
km und einem Listenpreis von 70.000 EUR 
ergeben sich folgende Berechnungen: 

�� 0,03 %-Regel: 0,03 % von 70.000 EUR x 
30 km = 630 EUR

�� Einzelfahrten: 0,002 % von 70.000 EUR x 
10 Fahrten x 30 km = 420 EUR

Hinweis: Die Rechtsprechung des Bundes-
finanzhofs aus 2008 passte der Verwaltung 
damals gar nicht, sodass sie mit einem 
Nichtanwendungserlass reagierte. Es bleibt 
abzuwarten, ob die Verwaltung jetzt ein-
lenkt (BFH-Urteile vom 22.9.2010, Az. VI R 
54/09, Az. VI R 55/09, Az. VI R 57/09).

Pkw-Umrüstung auf Flüssiggas erhöht 
pauschalen Nutzungswert nicht 

Die Besteuerung des geldwerten Vorteils 
aus der Privatnutzung von Dienstwagen 
nach der 1 %-Regelung bemisst sich nach 
dem inländischen Listenpreis im Zeitpunkt 
der Erstzulassung zuzüglich der Kosten für 
Sonderausstattungen einschließlich der 
Umsatzsteuer. 

Nach einem aktuellen Urteil des Bundes-
finanzhofs sind Sonderausstattungen in 
diesem Sinne nur werkseitig zusätzlich 
eingebaute Ausstattungen im Zeitpunkt 
der Erstzulassung. Nicht dazu zählt eine 
nachträglich eingebaute Flüssiggasanlage, 
selbst wenn der Einbau kurz nach der Aus-
lieferung des Fahrzeugs erfolgt (BFH-Urteil 
vom 13.10.2010, Az. VI R 12/09). 

Arbeitnehmer 

Tarifermäßigung: Teilabfindung von 5 
% in einem Jahr unschädlich

Die Finanzverwaltung folgt insoweit der 
Rechtsprechung, wonach bei einer gesplit-
teten Abfindungszahlung bis zu 5 % in ei-

nem anderen Jahr gezahlt werden können, 
ohne dass die Besteuerung der Hauptzah-
lung mit dem ermäßigten Steuersatz ge-
fährdet ist. 

Das aktuelle Schreiben des Bundesfinanz-
ministeriums enthält aber noch einen zwei-
ten wichtigen Aspekt. Eine tarifbegünstigte 
Besteuerung setzt nämlich voraus, dass der 
Steuerpflichtige in dem jeweiligen Veranla-
gungszeitraum einschließlich der Entschä-
digung insgesamt mehr erhält, als er bei 
ungestörter Fortsetzung des Arbeitsverhält-
nisses erhalten würde. Die dafür notwendi-
ge Betrachtung orientiert sich grundsätzlich 
an den Verhältnissen des Vorjahres. Aus-
nahme: Die Einnahmesituation im Vorjahr 
war durch außergewöhnliche Ereignisse 
geprägt (BMF-Schreiben vom 17.1.2011, 
Az. IV C 4 - S 2290/07/10007 :005). 

Arbeitnehmer-Pauschbetrag: Erhö-
hung soll bereits für 2011 gelten 

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung 
zum Steuervereinfachungsgesetz 2011 
sieht vor, dass der Arbeitnehmer-Pausch-
betrag nicht erst ab 2012, sondern bereits 
für den Veranlagungszeitraum 2011 - beim 
Lohnsteuerabzug erstmals ab Dezember 
2011 - von derzeit 920 EUR auf 1.000 EUR 
erhöht werden soll (Steuervereinfachungs-
gesetz 2011, Gesetzentwurf der Bundesre-
gierung vom 2.2.2011). 

Abschließende Hinweise

Außergewöhnliche Belastungen: 
Beseitigung von Hausschwamm 
absetzbar 

Aufwendungen für die Beseitigung von 
Hausschwamm können als außergewöhn-
liche Belastungen abgezogen werden, so 
das Finanzgericht Niedersachsen.

Begründung: Bei dem Befall einer Woh-
nung mit Hausschwamm handelt es sich 
um einen besonderen Schicksalsschlag, 
der nicht von der allgemeinen Lebensfüh-
rung erfasst wird und damit steuerlich zu 
berücksichtigen ist. 

Hinweis: Da gegen das Urteil die Revision 
anhängig ist, muss letztlich der Bundesfi-
nanzhof entscheiden (FG Niedersachsen, 
Urteil vom 17.8.2010, Az. 12 K 10270/09, 

Rev. BFH Az. VI R 70/10).

Kindergeld: Traineetätigkeit kann 
Berufsausbildung sein

Nach einem aktuellen Urteil des Bundes-
finanzhofs sind Kosten für einen krank-
heitsbedingten Aufenthalt in einem Senio-
renheim auch dann als außergewöhnliche 
Belastungen bei der Steuererklärung ab-
zugsfähig, wenn keine ständige Pflegebe-
dürftigkeit besteht und auch keine zusätz-
lichen Pflegekosten abgerechnet wurden. 

Hinweis: Damit rückt der Bundesfinanz-
hof von seiner bisherigen Sichtweise ab, 
wonach ein Abzug entweder zusätzliche 
Kosten für Pflegeleistungen oder einen 
Schwerbehindertenausweis mit den Merk-
zeichen „H“ oder „Bl“ voraussetzte (BFH-
Urteil vom 13.10.2010, Az. VI R 38/09).

Kindergeld: Traineetätigkeit kann 
Berufsausbildung sein 

Für ein volljähriges Kind, welches das 25. 
Lebensjahr noch nicht vollendet hat und 
für einen Beruf ausgebildet wird, besteht 
Anspruch auf Kindergeld. Dabei kann sich 
das Kind auch nach einer abgeschlossenen 
Ausbildung weiter in Berufsausbildung be-
finden, wenn es als Volontär, Trainee oder 
Praktikant tätig ist. Dies hängt nach einem 
aktuellen Urteil des Bundesfinanzhofs nicht 
von der Bezeichnung der Maßnahme ab. 
Entscheidend ist vielmehr, ob die Erlangung 
beruflicher Qualifikationen oder die Erbrin-
gung von Arbeitsleistungen im Vordergrund 
steht. 

In Berufsausbildung befindet sich, wer sein 
Berufsziel noch nicht erreicht hat, sich aber 
ernsthaft und nachhaltig darauf vorbereitet. 
Dieser Vorbereitung dienen alle Maßnah-
men, bei denen Kenntnisse, Fähigkeiten 
und Erfahrungen erworben werden, die als 
Grundlagen für die Ausübung des ange-
strebten Berufs geeignet sind. 

Die Berufsausbildung umfasst nicht nur 
Maßnahmen, die erforderlich sind, um die 
Mindestvoraussetzungen für die Ausübung 
des gewählten Berufs zu erfüllen, sondern 
auch solche, die die berufliche Stellung des 
Kindes verbessern. Danach kann sich ein 
Kind auch dann noch in Berufsausbildung 
befinden, wenn es nach einer erfolgreich 
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absolvierten Ausbildung zusätzliche Qualifi-
kationen erwirbt. Das gilt beispielsweise für

��  ein Studium nach einer Lehre,
�� ein Zusatzstudium mit dem Ziel „Master 
of Laws“ nach bestandenem Staatsexa-
men,

�� die Fortsetzung des Studiums nach be-
standener Diplomprüfung als Maschinen-
bauingenieur und

�� eine gegen geringe Entlohnung ausgeüb-
te Volontärtätigkeit.

Hinweis: Im Urteilsfall hatte die Tochter ihr 
Hochschulstudium der Germanistik, Anglis-
tik und Wirtschaftswissenschaften mit der 
Magisterprüfung abschlossen. Da sie eine 
Tätigkeit im Bereich Presse, Public Rela-
tions oder Marketing anstrebte, schloss 
sie nach dem Studium einen auf ein Jahr 
befristeten Vertrag als Trainee im Bereich 
Marketing mit einem kleineren Verlag. Die-
se Tätigkeit ist nach Meinung des Bundes-
finanzhofs als Berufsausbildung zu werten 
(BFH-Urteil vom 26.8.2010, Az. III R 88/08). 

Verzugszinsen 

Für die Berechnung der Verzugszinsen ist 
seit dem 1.1.2002 der Basiszinssatz nach 
§ 247 BGB anzuwenden. Die Höhe wird je-
weils zum 1.1. und 1.7. eines Jahres neu 
bestimmt. Er ist an die Stelle des Basiszins-
satzes nach dem Diskontsatz-Überleitungs-
gesetz (DÜG) getreten. 

Der Basiszinssatz für die Zeit vom 
1.1.2011 bis zum 30.6.2011 beträgt 0,12 
Prozent. Damit ergeben sich folgende Ver-
zugszinsen: 

�� für Verbraucher (§ 288 Abs. 1 BGB): 
5,12 Prozent 
�� für einen grundpfandrechtlich gesi-
cherten Verbraucherdarlehensver-
trag (§ 497 Abs. 1 BGB, § 503 BGB): 2,62 
Prozent 
�� für den unternehmerischen Ge-
schäftsverkehr (§ 288 Abs. 2 BGB): 
8,12 Prozent  

Die für die Berechnung der Verzugszinsen 
anzuwendenden Basiszinssätze betrugen in 
der Vergangenheit:

�� vom 01.07.2010 bis 31.12.2010: 0,12 %
�� vom 01.01.2010 bis 30.06.2010: 0,12 % 

�� vom 01.07.2009 bis 31.12.2009: 0,12 % 
�� vom 01.01.2009 bis 30.06.2009: 1,62 % 
�� vom 01.07.2008 bis 31.12.2008: 3,19 % 
�� vom 01.01.2008 bis 30.06.2008: 3,32 % 
�� vom 01.07.2007 bis 31.12.2007: 3,19 % 
�� vom 01.01.2007 bis 30.06.2007: 2,70 % 
�� vom 01.07.2006 bis 31.12.2006: 1,95 % 
�� vom 01.01.2006 bis 30.06.2006: 1,37 % 
�� vom 01.07.2005 bis 31.12.2005: 1,17 % 
�� vom 01.01.2005 bis 30.06.2005: 1,21 % 
�� vom 01.07.2004 bis 31.12.2004: 1,13 % 
�� vom 01.01.2004 bis 30.06.2004: 1,14 % 
�� vom 01.07.2003 bis 31.12.2003: 1,22 % 
�� vom 01.01.2003 bis 30.06.2003: 1,97 % 
�� vom 01.07.2002 bis 31.12.2002: 2,47 % 
�� vom 01.01.2002 bis 30.06.2002: 2,57 % 
�� vom 01.09.2001 bis 31.12.2001: 3,62 % 
�� vom 01.09.2000 bis 31.08.2001: 4,26 % 
�� vom 01.05.2000 bis 31.08.2000: 3,42 % 

Steuertermine im Monat März 2011 

Im Monat März 2011 sollten Sie folgende 
Steuertermine beachten: 

Umsatzsteuerzahler (Monatszahler): An-
meldung und Zahlung von Umsatzsteuer 
- mittels Barzahlung - bis zum 10.3.2011 
und - mittels Zahlung per Scheck - bis zum 
7.3.2011. 

Lohnsteuerzahler (Monatszahler): Anmel-
dung und Zahlung von Lohnsteuer - mit-
tels Barzahlung - bis zum 10.3.2011 und 
- mittels Zahlung per Scheck - bis zum 
7.3.2011. 

Einkommensteuerzahler (vierteljährlich): 
Vorauszahlung - mittels Barzahlung - bis 
zum 10.3.2011 und - mittels Zahlung per 
Scheck - bis zum 7.3.2011. 

Kirchensteuerzahler (vierteljährlich): 
Vorauszahlung - mittels Barzahlung - bis 
zum 10.3.2011 und - mittels Zahlung per 
Scheck - bis zum 7.3.2011. 

Körperschaftsteuerzahler (vierteljähr-
lich): Vorauszahlung - mittels Barzahlung - 
bis zum 10.3.2011 und - mittels Zahlung 
per Scheck - bis zum 7.3.2011. 

Bitte beachten Sie: Die für alle Steuern gel-
tende dreitägige Zahlungsschonfrist bei 
einer verspäteten Zahlung durch Überwei-
sung auf das Konto des Finanzamtes en-
det am 14.3.2011. Es wird an dieser Stelle 

nochmals darauf hingewiesen, dass diese 
Zahlungsschonfrist ausdrücklich nicht für 
Barzahlung und Zahlung per Scheck gilt! 

Die oben stehenden Texte sind nach bestem Wissen 
und Kenntnisstand erstellt worden. Die Komplexität und 
der ständige Wandel der Rechtsmaterie machen es je-
doch notwendig, Haftung und Gewähr auszuschließen.

Impressum:

ABG Allgemeine Beratungs- und
Treuhandgesellschaft mbH
Steuerberatungsgesellschaft

Geschäftsführer Dipl.-Kfm. Geise
(Steuerberater)
Inge Petersen (Steuerberaterin)

Romanstraße 22
80639 München
Amtsgericht München, HRB 95434
UST-ID-Nr.: DE129276798
Tel:	 (+49) 89 - 13 99 77 - 0
Fax:	 (+49) 89 - 1 66 51 51
E-Mail: info@abg-partner.de

Zuständige Steuerberaterkammer: Bayern
(Sitz München)

Zweigniederlassung Dresden
Leiter der Zweigniederlassung:
Karsten Lorenz (Steuerberater)
Wiener Straße 81
01219 Dresden

Zuständige Steuerberaterkammer: Sachsen
(Sitz Leipzig)

Verantwortlicher im Sinne des
Presserechtes:
Dipl.-Kfm. Geise, Steuerberater, Anschrift
w.o.
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Folgende Vorträge wurden durchgeführt:

1.	 Verstärkte Kreditrisikosteuerung nach „Basel III“ - Aus- 
	 wirkungen auf die mittelständische Finanzierung der 
	 Sparkassen [Prof. Dr. Liane Buchholz, Leiterin der 
	 Deutschen Sparkassenakademie Bonn] 
2.	 Das RKW Expertenberaternetz - seine interdisziplinären  
	 Möglichkeiten bei der Abstützung von Sanierungskonzepten  
	 und Sanierungsmanagement [Helmut Müller, Geschäfts- 
	 führer RKW Sachsen]
3.	 Sicherstellung der Fortführungsfähigkeit [Phase 1 des IDW  
	 Standards S 6] - Möglichkeiten und Risiken bei der Besei- 
	 tigung von Insolvenz-Antragsgründen [Rechtsanwalt Karsten 
	 Schieseck, RAe Dr. König, Heinold & Kollegen, Bayreuth]
4.	 Nachhaltige Sanierung [Phase 2 des IDW Standards S 6]  
	 um die Wettbewerbs- und Renditefähigkeit wieder zu erlangen 
	 - Möglichkeiten und Grenzen der Umsetzung von Sanierungs- 
	 maßnahmen und effektives Sanierungsmanagement [Dieter  
	 Klopfer, Sparkassendirektor i. R., RKW-EXPERT Bayern und ABG  
	 Unternehmensberatung München-Bayreuth-Dresden]
5.	 Datenqualität als wichtiger Risikofaktor bei der Mittel- 
	 standsfinanzierung - Möglichkeiten und Grenzen der Plau- 
	 sibilisierung durch externe Berater [Steuerberater Karsten 
	 Lorenz, ABG Steuerberatung München-Bayreuth-Dresden]

Sonderteil - Erfolgreiche Tagung am 23.02.2011 in Bayreuth
Thema: „Neuere Entwicklungen im Kreditrisikomanagement der Sparkassen“

Nach den interessanten Vorträgen wurden die Teilnehmer zu 2 
Workshops eingeladen:

A.	 Informationsstand: „Elektronisch gestützter work-flow der  
	 Kreditprozesse im risikorelevanten Kreditgeschäft der Spar- 
	 kassen“ [dies wird mit einer Computer-Simulation praktisch  
	 demonstriert]
B.	 Informationsstand: „Liquiditäts- und Erfolgscontrolling im  
	 Projekt-Geschäft mittelständischer Betriebe“

Bei einem gemeinsamen Imbiss konnten die Teilnehmer der 
Tagung die Themen und die Workshops diskutieren und Ihre 
eigenen Erfahrungen austauschen. 

Der ABG Verbund und RKW Expert Bayern werden aufgrund des 
Erfolges nunmehr regelmäßig solche Veranstaltung anbieten. 
Neben den Tagungen für institutionelle Gäste sollen aber auch Infor-
mationsveranstaltungen für Unternehmer angeboten werden.

mehr Bilder und weitere Informationen finden Sie unter
www.abg-partner.eu

Die ABG Unternehmensberatung GmbH, RKW Expert Bayern und die Kanzlei Dr. König, Heinold & Kollegen, luden am 23.02.2011 zur 
Tagung für Sparkassenvorstände und Risikomanager der Sparkassen zum Thema: „Neuere Entwicklungen im Kreditrisikomanagement der 
Sparkassen“ ein. Mehr als 35 Anmeldungen aus Sparkassen aus ganz Bayern konnten verzeichnet werden.


